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Λ. Einleitung 

I. Die Bedeutung und die historische Entwicklung 
des Arbeitskampfs 

In den industrialisierten Gesellschaften ist die Beziehung zwischen dem Ar-
beitnehmer als dem dienstverpflichteten, weisungsgebundenen Partner eines Ar-
beitsvertrags und dem Arbeitgeber als dem dienstfordernden,  weisungsbe-
rechtigten Partner eines Arbeitsvertrags durch eine natürliche Interessenver-
schiedenheit gekennzeichnet1. Ein angemessener gegenseitiger Interessenaus-
gleich zwischen Vertragspartnern mit unterschiedlichen Interessen setzt die 
Vertragsparität zwischen ihnen voraus2. Abgesehen von Zeiten der Vollbe-
schäftigung, in denen die Nachfrage nach Arbeitskräften das Angebot über-
steigt, herrscht im Verhältnis zwischen dem einzelnen Arbeitnehmer und dem 
einzelnen Arbeitgeber, anders als bei anderen synallagmatischen Verträgen, in 
der Regel keine Vertragsparität, sondern ein Machtungleichgewicht zu Lasten 
des einzelnen Arbeitnehmers3. Aufgrund der strukturellen ökonomischen Ver-
hältnisse des Arbeitsmarktes besteht nicht von vornherein ein Gleichgewicht 
zwischen Angebot und Nachfrage nach Arbeitskräften4. Konsequenz der feh-
lenden Vertragsparität ist eine Störung der Privatautonomie im Arbeitsver-
hältnis5. 

Besonders ausgeprägt war dieses Machtungleichgewicht in der Zeit der 
beginnenden Industrialisierung6. Die Industrialisierung setzte im 18. Jahr-

1 Rüthers  in Brox/Rüthers,  Arbeitskampfrecht,  Rdnr. 1. 

2 Wolfi  ZfA, 1971,151; Bartholomeyczik,  AcP 166, 30; Larenz,  Allgemeiner Teil, S. 52; Dieter 
Reuter,  ZfA 1975, 85, 86. 

3 LarenZy  Allgemeiner Teil, S. 55; Belling , Günstigkeitsprinzip, S. 16; zweifelnd Zöllner,  AcP 
176, 221, 229 ff;  Fredman,  12 (1992) OxJLS, 24, 39. 

4 Dieter  Reuter,  ZfA 1975, 85, 86; Belling , Günstigkeitsprinzip, S. 16. 

3 Zweifel an einem Machtungleichgewicht unter heutigen Verhältnissen äußert Zöllner,  AcP 176, 
221, 230 ff. 



22 Α. Einleitung 

hundert zunächst in England ein und griff  im 19. Jahrhundert auf den europä-
ischen Kontinent über7. Das Machtungleichgewicht zwischen Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern8 hatte die Verarmung eines großen Teils der Arbeitneh-
merschaft zur Folge. Es war ein Gegengewicht erforderlich,  um die Vertrags-
parität wieder herzustellen. Ein wirkungsvolles Gegengewicht ist die Ausübung 
von Gruppenmacht; kollektive Machtausübung kann die Position des einzelnen 
beim Vertragsschluß erheblich stärken9. Wichtigstes Ziel des Zusammen-
schlusses von Arbeitnehmern in Gewerkschaften im Zuge der Industrialisierung 
war es daher, angemessene Löhne und Arbeitsbedingungen fur die einzelnen 
Arbeitnehmer durchzusetzen10. 

Das wirkungsvollste Druckmittel der Gewerkschaften ist seit jeher der 
Arbeitskampf in Form des Streiks gewesen11. Das Reichsgericht hat einen 
Streik als eine "mit oder ohne Kündigung des Arbeitsverhältnisses erfolgende 
gemeinsame Arbeitsniederlegung einer Mehrheit von Arbeitnehmern... mit dem 
Zweck, durch diese Kampfmaßnahme ein bestimmtes Ziel zu erreichen"12 

umschrieben. Darüber hinaus sollte der Begriff  des Streiks neben der Arbeits-
niederlegung auch andere Formen einer nicht ordnungsgemäßen Erfüllung des 
Arbeitsvertrags, wie beispielsweise eine Schlechterfullung der Arbeitspflicht 
oder den Dienst nach Vorschrift,  erfassen. Daher wird ein Streik heute als die 
planmäßige, gemeinschaftlich von mehreren Arbeitnehmern durchgeführte 
Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten zur Erreichung eines gemeinschaft-
lichen Ziels definiert13. 

6 So auch Zöllner,  AcP 176, 221, 229 f. 

7 Vgl. Nipperdey/Säcker  in Hueck/Nipperdey,  Arbeitsrecht, Bd. II/2, S. 868. 
8 Vgl. Säcker,  Gruppenautonomie, S. 256; Larenz,  Allgemeiner Teil, S. 55. 

9 Bartholomeyczik,  AcP 166, 30, 64; vgl. auch Fredman,  12 (1992) OxJLS, 24, 39. 

10 Säcker,  Gruppenautonomie, S. 256; Larenz,  Allgemeiner Teil, S. 55. 

1 1 Vgl. Brox  in Βrox/Rüthers,  Arbeitskampfrecht,  Rdnr. 25; Vorläufer  des modernen Arbeits-
kampfs existierten auch bereits bei den Auseinandersetzungen zwischen mittelalterlichen Brüder-
schaften von Handwerksgesellen und den Zünften, vgl. Rüthers  in Brox/Rüthers y  Arbeitskampf-
recht, Rdnr. 2; Nipperdey  /Säcker  in Hueck/Nipperdey,  Arbeitsrecht, Bd. II/ 2, S. 867. 

1 2 RAG, ARS 13,591,593. 

13 Schauby  Arbeitsrechts-Handbuch, S. 1449; nach s. 246 Trade Union and Labour Relations 
(Consolidation) Act 1992 wird ein Streik in England definiert als "any concerted stoppage of 
work". 
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Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden Streiks in Folge der zunehmenden 
Stärkung der Gewerkschaftsbewegung14 immer organisierter, disziplinierter 
und auch erfolgreicher.  Die Arbeitgeber schlossen sich daraufhin zu Arbeitge-
berverbänden zusammen, um ihrerseits kollektiven Druck ausüben zu kön-
nen15. Das wichtigste Arbeitskampfmittel der Arbeitgeber ist die Aussper-
rung16. Hierunter ist die bei einem oder mehreren Arbeitgebern planmäßig er-
folgende Arbeitsausschließung zur Erreichung eines Ziels zu verstehen17. 

I I· Der Zusammenhang zwischen Arbeitskampf 
und Urabstimmung 

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sind die Fragen, ob Gewerk-
schaften verpflichtet sind, vor einem Arbeitskampf eine Urabstimmung unter 
den betroffenen  Gewerkschaftsmitgliedern durchzuführen und welche Rechts-
folgen das Unterbleiben einer Urabstimmung auslöst. Eine Urabstimmung ist 
zu definieren als die einem Arbeitskampf vorausgehende, von einer Gewerk-
schaft durchgeführte  Abstimmung unter ihren abstimmungsberechtigten Mit-
gliedern darüber, ob diese dem Beginn der von der Gewerkschaft geplanten 
Arbeitskampfmaßnahmen zustimmen18. 

Die Frage nach der gewerkschaftlichen Verpflichtung, eine Urabstimmung 
durchzufuhren,  hat ihre Bedeutung vor allem aufgrund des Machtspannungs-
verhältnisses, in dem sich Arbeitnehmer bei einem Arbeitskampf befinden. Auf 
der einen Seite sollen Arbeitskampfmaßnahmen das Machtungleichgewicht zwi-
schen dem einzelnen Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber durch die Ausübung 
von Gruppenmacht ausgleichen19. Auf der anderen Seite läuft der einzelne 
Arbeitnehmer aber Gefahr, durch eine hierarchisch aufgebaute Gewerkschafts-

1 4 Vgl. dazu Teubner,  Organisationsdemokratie, S. 44. 

15 Mpperdey/Säcker  in Hueck/Nipperdey,  Arbeitsrecht, Bd. Π/2, S. 869. 

1 6 Vgl. Brox  in Brox/Rüthers,  Arbeitskampfrecht,  Rdnr. 25. 

17 Brox  in Brox/Rüthers,  Arbeitskampfrecht,  Rdnr. 45. 

" Vgl. zum zeitlichen Ablauf der gewerkschaftlichen Vorbereitung eines Arbeitskampfs  Schlüter 
in Brox/Rüthers y  Arbeitskampfrecht,  Rdnr. 474, 475. 

1 9 Vgl. oben unter A I; so auch Richardi,  JZ 1985, 410, 420. 




